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Rechtsgru n d lagen: 

- Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntm. vom 27 .08 .1997 
- Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntm. 23.01 .1990 
- Planzeichenverordnung in der Fassung der Bekanntm. vom 18.12 .1990 
- Hess. Bauordnung in der Fassung der Bekanntm. vom 20.12.1993 

Textliche Festse tzungen 

Gern. § 9 1 Nr. 1 BauGB i. V . m. § 9 1 Nr. 20 BauGB: Innerhalb der Flä­
chen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft sind bau liche Anlage unzulässig. 

Gern.§ 9 1 Nr. 1 BauGB i. V . m. §§ 16 II Nr. 4 u. 18 t BauNVO: Es wi rd eine 
maximal zulässige T raufhöhe von 4,5 m festgesetzt. Die Traufhöhe ergibt 
sich aus der Schnittkante: Außenfläche/aufgehendes Mauerwerk - Ober­
kante Dachhaut Bezugspun kt für die T raufhöhe ist die Schnittkante 
Außenfläche/aufgehendes Mauerwerk. Bei geneigter Geländeoberfläche 
ist die im Mittel gemessene Wandhöhe maßgebend. Bei gestaffelten 
W änden gilt dies für den jeweiligen Wandabschnitt. 

Gern . § 9 1 Nr. 2 BauGB i. V . m . § 23 III BauNVO: Gebäudebestandteile 
außerhalb der durch die Baugrenze festgesetzten Flächen sind zu rück­
zubauen. 

Gern . § 9 1 Nr. 4 BauGB i. V . rn . §§ 12 VI und 141 BauNVO Stellplätze, 
Garagen und Nebenanlagen sind nur innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen zulässig. 

Gern. § 9 1 Nr. 20 BauGB: Festsetzungen von Flächen und Maßnahmen 
innerhalb und außerhalb des Plangebietes, um eine deutliche ökologi­
sche Auf\..vertung vorzunehmen und wertvolle Flächen zu schützen 
(siehe folgende Punkte der Begründung zum Bebauungsplan: 3.5.3.1.5 
Entvvicklungsziel für die Ausgleichfläche 1 bZ'N. 3.5.3.1.9. Entwicklungs­
ziel für die Ausgleichsfläche 2 ). 

Gern. § 9 1 Nr. 25 BauGB: Entlang der südlichen, südwestlichen und 
südöstlichen Geltungsbereichsgrenze sowie entlang der Erschließungs­
straßen (siehe Plan) ist auf den Baugrundstücken eine geschlossene 
2 m breite Laubstrauchhecke und dazwischen im Abstand von 10 m ein 
Laubbaum (Stammumfang mind. 16 - 18 cm anzupflanzen. Ausgenom­
men sind die Bereiche der Z ufa hrten zu den Grundstücken. 
Koniferenpflanzungen sind unzulässig . Es gilt minddestens 1 Strauch 
je qm. Die A rten sind ausschließlich der Pflanzliste in der Begründung 
zu entnehmen. 

Gern. §§ 9 1 Nr. 20 und 25 a BauGB: Bei Neu- und Ersatzpflanzu ngen von 
Gehölzen sind ausschließlich bodenständige einheimische und standort­
gerechte Arten zu verwenden. Koniferenpflanzungen sind unzulässig. 

Gern. § 9 IV BauGB i. V . rn . § S7 1 Nr. 1 HBO: 

Bei der Fassadengestaltung der Außenwand sind ortsübliche, landschafts­
gebundene Bauformen und Materialien zu veiwenden . Die Farbgebung 
der Fassaden ist in zurückhaltenden Farben (Mineralfarben) auszuführen. 

Bei der Errichtung von Garagen ist die gleiche Fassadengestaltung 
einschl. Farbgebung zu vervvenden. wie beim Hauptgebäud e. 
Bei W intergärten ist Glas zulässig. 

Es werden folgende Festsetzungen für die Ausfüh rung des Daches 
getroffen: 

Für alle Gebäude (Wohn- und Nebengebäude, Garagen) ist die Dach­
form des Walm- oder Satteldaches vorzusehen. 
Das Dach von W ohngebäude und Garage/Nebengebäude ist in gleicher 
Farbe zu gestalten. Für einzelnstehende Garagen ist ein Walm- oder 
Satteldach vorzusehen. 

Die Dachneigung der Dachflächen von W ohngebäuden darf 38" bis 42" 
gegenüber der Horizontalen betragen. Bei Garagen und Nebengebäuden 
muß die Dachneigung der des Wohngebäudes entsprechen. 

Die Gesamtlänge der D achgauben (Dachaufbauten) darf 50 °/o der Länge 
der zugehörigen Gebäudäseitifa~fHauptgebäatfe nlCht Ube'""rsch·reiteh .... 

Die Farbe der Dächer ist in roten, rotbraunen·oder braunen Tönen zu 
gestalten. 

Gern. § 9 IV BauGB i. V . rn . § 87 1 Nr. 3 HBO: 

Als Einfriedungen sind zugelassen: 
a. Hecken (vergl. Pflanzliste; ein grüner Maschendrahtzaun in der Hecke 

ist zulässig). 
b . D raht~ und Stahlrankzäune mit entsprechender Bepflanzung (verg l. 

Pflanzliste). 
Sockelmauern als Grundstückseinfriedungen sind unzulässig. 
Einfriedungen müssen eine Sockelfreiheit von 10 cm erhalten. 

Die Standplätze für Abfallbehälter müssen intensiv eingegrünt werden. 

Gern. § 9 IV BauGB i. V. rn. § 87 1 Nr. 4 HBO: 

Die Stellplätze und die Zufahrten zu den Stellplätzen und Garagen sind in 
wasserdurchlässigen Pflasterungen, oder als wassergebundene Decke 
anzulegen. 

Die Zahl der Stellplätze bemißt sich entsprechend der jeweils gültigen 
Stellplatz- und Ablösesatzung der Gemeinde Ebsdorfergrund. 

Gern. § 9 IV BauGB i. V. m. § 87 1 Nr. 5 HBO: 

Folgendes Anpflanzen von Bäumen ist vorzunehmen: Je angefangene 
200 qm Grundstücksfläche ist ein Obstbaum oder heimischer Laubbaum 
(Stammumfang mind. 12114 cm) zu pflanzen und zu unterhalten. 
Die angeführte Pflanzl iste ist unbedingt zu beachten. Koniferen­
pflanzungen sind unzulässig. 

Laubsträucher: 

Corylus avellana 
Crateagus monogyna 
Crateagus oxyacantha 
Prunus spinosa 
Rosa canina 
Rhamnus cathartica 
Euonymus europea 
Comus sanguinea 
Virbumum opulus 
Virburnum lantana 
Cornus mas 
Lonicera xylosteum 
Rubus fruticosus 
Rubus idaeus 
Ugustrum vulgare 
Cytisus scoparius 
Amelanchier ovalis 
Rhamnus frangula 
Sambucus nigra 

- Hasel 
- Eingriffliger Weißdorn 
- Zweigriffliger Weißdorn 
- Schlehe 
- Heckenrose 
- Kreuzdorn 
- Pfaffenhütchen 
- Roter Hartriegel 
- Schneeball 
- Wolliger Schneeball 
- Kornelkirsche 

- Rote Heckenkirsche 
- Brombeere 
- Himbeere 
- Rainweide 
- Ginster 
- Felsenbirne 
- Faulbaum 
- Schwarzer Holunder 

Kletterpflanzen: 
-------- -···-·-- -·-·---·· 

Lonicera spec. -
Jelängerjel ieber 

Hedera helix -
Efeu 

Clematis montana 
et spec. -

Klematis 

Parthenocissus 
tric. Veitchii -

W ilder Wein 

Als standortgerechte heimische LaUbgehölze sind außer den Regional­
sorten der Hochstammobstbäume anzusehen: 

Laubbäume (1. Ordnung): Laubbäume (II . Ordnung): 

Fraxinus excelsior 
Populus tremula 
Quercus robur 
Quercus petraea 
Prunus avium 
Tilia platyphyllos 
Tilia cordata 
Castanea sativa 
Fagus silvatica 
Carpinus betulus 

- Esche 
- Espe 
- Stieleiche 
- Traubeneiche 
- Vogelkirsche 

- Sommerlinde· 
- Winterlind~ 

- Eßkastanie 
- Rotbuche 
- Hainbu~he 

Acer campreste 
Sorbus torminalis 
Sorbus aucuparia 
Pirus communis 
~alus communis 

- Feldahorn 
- Elsbeere 
- Eberesche 
- W ildbirne 
- Wildapfel 

Die vegetationsfähigen Grundstücksflächen sind als Nutz- oder Ziergärten 
gärtnerisch anzulegen. 

Vorgärten sind als zusammenhängende Grünflächen zu gestalten und zu un­
terhalten, soweit sie nicht von KFZ.-Stellplätzen, Zufahrten und Zugängen 
in Anspruch genommen werdwi müssen. 

Gern. § 9 IV BauGB i. V . m. § 87 11 Nr. 3 HBO: 

Es sind Regenwassernutzungsanlagen, die die Verwendung von Nieder­
schlagswasser von den Dachflächen als Brauchwasser im Gebäude und für 
gärtnerische Zwecke vorsehen, zu erstellen. 
Die Kapazität der Zisternen ist mrt einem entsprechend dimensionierten 
Rückhalte- (20-251/qm Dachfläche) und Speicherraum (20-251/qm Dach­
fläche) vorzunehmen. Der Überlauf der Zisterne ist in eine Versicke-­
rungsmulde einzuführen. 
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
"Am Schwarzacker" 
(Vorhabenträger FindUMüller ·Schneider) 
Vorhaben plan 
Maßstab 1 500 

Vermerke: 

E b s dorfer grund- Dre 1ha u sen , d n 
.... . \ .. 
Burge 

2. B ürgerbe t e i lig u ng g e rn. § 3 1 Ba u G B u d Öffen.~b~egung g e m. 
§ 3 1 Bau G B : D e r Pla t wu . in d r Ve~~~ :.,~;::~~· r Z e lt vom 

i~q·~··i)hi~· lßßl~~ :: !.?: :~ .. ~·:: ~u ~ .: b i ~ ~~~i.~ .i ~ .. : ~ .'.?'.i .~~--~~·t:~~.ff:~-
j e d e r m anns E ins ich t a u s gele g t . .~ ~-~- 6, 
D ie B e k a nntm a c hung d e r Pla n a u s l gung e rf W"e m\~1 .9 .. lu~ .ZfJQ1 ..... . 

1 "O " ' 
s ;e geitd r GI' m e ;n e !? 

Ebsdorfergrund-Dre ;hause~·-. ~e . -.. f." ': ·. 1'4~' -}_-_ .·. '"°<% ·'. . . /l 
B ü r g e e i te~ "/i/J 

"" , "dkr11,_, 
3 . Sat z ungst;? hluß g e m . § 10/ a }-IGB: r P l a n ~twu rflwu r"(f.ß rn 
··· 'i\ ·2 ·- ~lcV .- · ·ü«f1 .. ...... ... a ls S atz un b esch sse . ~ ~ 

\ 1 ' 1\ ~ Q)''"'' 0-0 "' "O ~ wo 1 ~ 
· 'Cl'. ·· ' ~ ;o_,._ 'O~ 

V/. ~ 

4 . Gen e hmigungs v e rrnerk: . "009 \~oi'. 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Am Schwarzacker" 
Gemeinde Ebsdorfergrund, OT Hachborn 
Vorhabenträger: Findt/Müller-Schneider 

Vorhaben plan 
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